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wörtlich und umfassend verwirklicht wird, entfiele die 
Existenzberechtigung der NAACP, und wir würden gern 
aufhören zu existieren. Unglücklicherweise können wir 
jedoch dieses Ergebnis in der voraussehbaren Zukunft nicht 
erwarten,“34

Die einzige Kraft in den USA, die eine wissenschaft
liche Analyse des Rassismus vorlegt und den Weg zu seiner 
Bekämpfung weist, die Kommunistische Partei der USA, 
stellt den Kampf gegen die Diskriminierung der Afro
amerikaner in den Vordergrund35: „Der Rassismus, der 
Voherrschaftsanspruch der Weißen, verleiht der Unter
drückung der Afroamerikaner eine Brutalität, wirkt wie 
ein tödliches ideologisches Gift, gibt ihr ein Ausmaß und 
eine Intensität, daß sie mit der Unterdrückung keiner an
deren Gruppe der unterdrückten Nationalitäten gleidige- 
setzt werden kann. Aus diesem Grunde muß der Haupt
schlag des Kampfes gegen die nationale Unterdrückung 
und den Rassismus dort geführt werden, wo die Wurzel 
liegt ... Wenn der Rassismus gegen die Afroamerikaner 
abnimmt, werden auch die nationale Unterdrückung aller 
arideren Völkerschaften und der gegen sie gerichtete Chau
vinismus abnehmen.“36 Der einzige Weg dorthin ist die 
Einheit aller Unterdrückten und Ausgebeuteten unter Füh
rung der Arbeiterklasse, ist der gemeinsame Kampf zur 
Veränderung solcher gesellschaftlicher Verhältnisse, die 
Rassismus, Rassendiskriminierung und andere Verletzun
gen der Menschenrechte ermöglichen. So erweist sich auch - 
hier, daß Menschenrechtsprobleme letztlich immer zum 
Zentrum des realen Klassenkampfes führen.
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Besuch aus der Volksrepublik Polen 
in der Redaktion
Chefredakteur Zygmunt F r a n k  und Redakteurin Monika 
P i n a k i e w i c z  von der Zeitschrift „Gazeta Prawnicza" waren 
vom 19. bis 22. Oktober 1982 Gäste der Redaktion „Neue Ju
stiz”. Mit dem vom Justizministerium der Volksrepublik Polen 
herausgegebenen Organ verbinden uns seit langem enge 
Arbeitskontakte. Neben dem Austausch aktueller Erfahrungen 
über die Tätigkeit und Aufgaben der Redaktionen standen 
vor allem aktuelle Fragen der Gesetzgebung und der Rechts
propaganda im Mittelpunkt des Interesses der polnischen Gäste. 
Der Stellvertreter des Ministers der Justiz Dr. Siegfried Witten
beck erläuterte ihnen Aufgaben aus dem langfristigen Plan der 
Gesetzgebung und ging dabei insbesondere auf die Analyse 
der Wirksamkeit von Rechtsvorschriften ein. In weiteren Arbeits
gesprächen in Fachabteilungen des Ministeriums der Justiz 
informierten sich die Gäste über die Erweiterung der Rechte der 
gesellschaftlichen Gerichte nach dem neuen GGG, über die 
zentralen Schwerpunkte der Rechtspropaganda, über Fragen 
der Aus- und Weiterbildung der Kader für die Justizorgane 
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Schöffe". Eihe Aussprache irr der Rechtsabteilung beim Bundes
vorstand des FDGB gab den Gästen Einblick in Aufgaben und 
Methoden der gewerkschaftlichen Rechtsarbeit: zugleich wur
den ihnen Erfahrungen aus der Verwirklichung des AGB ver
mittelt. In einem Gedankenaustausch mit dem Generalsekretär 
der Vereinigung der Juristen der DDR, Dr. Ulrich Roehl, mach
ten sich die polnischen Juristen mit bildungspolitischen Aufga
ben unserer Juristenorganisation vertraut.
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